
2 Neue Lxecutions-

Wann Wir Uns dann vnter andern höchlich angelegen seyn lassen
zu Widerbring : vnd Erhaltung / deß bey disen Zeiten geschwundenen
Lieölts , Thrauen/vnd Glaubens/jedermänniglich schleiniges Recht
zuertheilen / vnd allem widrigen / so dasselbe hindern möchte/mögli¬
chistzusteuren/vnd fürzukommen ; als haben Wir/den bißhero geführ¬
ten bixccution8 -proce58 , abzukürtzen/für ein sonderbahre Nothturfft
gehalten : Und demnach über gehöriger Orthen abgefordert : Auch ein-
kommene Bericht/vnd Gutachten/ insonderheit aber / nach Verneh¬
mung Unserer getreu - gehorsambistcn Stande auff ein Neue Lxecu-
tion8-Ordnung/wie diebey obernentvnsererN. Oest. Regierung vnd
Landmarschallischen Gericht ins künfftig zuhaltcn / auff Unser : vnd
Unserer Erben / vnd Nachkommen wohlgefahlen / nachfolgender Ge¬
stalt / Uns gnadigist retolvirt , vnd entschlossen.

Wer Erste Dm !.
Von dem Lebotts-Brieff.

§. i.
'Uffbekänntliche mit deß Schuldners Handschrifft/

B vndPettschafft/wie auch Unserer Stadt/vnd Märckt/mit
,— .. jhren ZnsigelnbekräfftigteSchuld -Brieff/ darinnen die rech¬
te vnd wahre Ursach/woher solcheSchuld aigentlich rühret / begrif-
fen/vnd andere lautere Forderungen / setzen / ordnen/ vnd wollen Wir/
daß sowohl beyUnsererN. Oest. Regierung/als Landmarschallischen
Gericht / nach Inhalt deß hievor am Fünfften Decembris abgewichc-
ncn SechzehcnhundertDrey vnd dreyssigsten Jahrs/desthalben auß-
gangenen Ocner3l -^ lLnä3i:8,die schleinige Lxecution,vnd zwar als-
balden auff die ersteKlag/der Gebotts -Brieff hinfchro solle verwilli-
get/vnd außgefertigct werden / derselben / alsdann mehr nicht / als
von Zeit derÜberantwortung an / Vierzehen Tag begreiffen.

Wer ÄnderteLimi.
Von Mhrnungs Uathschlag.

L. i.
Mnn nunder Schuldner die Bezahlung innerhalb sol-
Achen vierzehen Tagen nicht laistet / soll auff deß Gläubigers

ferrers anrueffen / der Wahrnungs Rathschag/ daß ist / die



Ordnung. z
Vollziehung deß Gebotts - Brieffs innerhalb Acht Tagen/wofern
nichts einkommen/erfolgen. Und die ferrcrebißhero ertheilteWahr-
nung/vndErinderung auffgehöbt scyn.

§ U . Zn erkennten Schuld : vnd andern persona ! Sprüchen/vnd
Sachen wo derAbfchydin rem juöicatLmerwachsen/soll die Voll¬
ziehung deß ergangenen Abschyds inner Acht Tagen / ohne weitern
Anhang/alsdann wofern nichts einkommen/der Ansatz verwieget:
vnd außgcfertiget.

§. IU . Zum Fall aber der Gegentheil einkombt/ das erste Anbrin-
gen zwar/ mit fürzuhaltcn erlediget / doch wann errepliciert . vnd
nichts erhöblichesbeybringt/ dasselbe verworffen/ vnd demKlager
ungehindert solches vnerheblichenEinwendens die ferrereLxecunon
verwilligct/ benehens er beklagte/ auss sein deß Klägers anbringenge-
wisen werden ; welches dann auch bey andern§raäibu ; Lxecuüoms
gleicher Gestalt in acht zunehmen ist.

Der DritteMut.
Von dem Ansatz.

§. i.
Ann nun dise Acht Tag auch verstrichen / solle dem
Kläger auff serrers anrueffen / alsobald der Ansatz wofern
nichts : oder wie erst gemelt / nichts erhebliches einkommen/

verwilliget/vnd bey derLantzley außgefertigekwerden.
§ . 11. Doch solle der Gläubiger ehender der vnter Marschall/

oderWeißbott den Ansatz exe^mert , seine Anforderung/was diesel¬
be biß dahin inHaupt-Summa/InrercL,Lxpcr>8, Unkosten/vnd
Schädcn/außtrüge/wieauch ein verläßlicheVerzaichnuß der jenigen
Stuck / vnd Gütter/sie seyn beweglich / oder vnbeweglich/welche er
anzusetzen willens/sambt dem gewönlichenGewalt/vnter seiner/ oder
seines bestellen Gewalttragers Fertigung / bey Regierung Unserm
Stadthalter/ oder Lantzler / vnd bey dem Landmarschallischen Ge¬
richt/Unfern Landmarschallen/ oder Land vnterMarschallengründ¬
lich vorbringen/vnd darüber deren weiternBefelchs erwarten.

III . Auch dem Gläubiger bevor/vnd in seiner Willkuhr stehen/
ligend : oder fahrende Gütter ansetzen zulassen / doch solle Unsere N.
Okst - Regierung/vndLandmarschallisch Gericht nichtzuegeben/daß
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